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Kreisstadt Siegburg                 Anlage 1 

      
Gremium: Planungsausschuss  
Sitzung am:  07.03.2024 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 49/7 
Plangebiet: Bereich zwischen Ringstraße und Burggasse im Siegburger Zentrum 
 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen  
 Anlassung der Plangebietsabgrenzung 
 Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung des Planentwurfes  
 

 
Eingegangene Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung  
 
Im Anschluss an die Durchführung der Offenlegung wurden die eingegangenen Schreiben ausgewertet. 
 
 
1.1   Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sind folgende 
abwägungsrelevante Stellungnahmen eingegangen: 
 
1.1.1 Privatperson A 
1.1.2 Privatperson B 
1.1.3 Privatperson C 
 

 
1.2 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
1.2.1 Einzelhandelsverband Bonn – Rhein-Sieg - Euskirchen 
1.2.2 Stadtverwaltung Siegburg, 611/UDB – Untere Denkmalbehörde  
1.2.3 PLEdoc GmbH 
1.2.4 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser 
1.2.5 Geologischer Dienst NRW 
1.2.6 Deutsche Telekom Technik GmbH 
1.2.7 Vodafone West GmbH 
1.2.8 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung  
1.2.9 Stadt Siegburg, Abt. 641 - Sachgebiet Mobilität 

 
 
1.3 ergänzende Beteiligung im Rahmen des Abstimmungsbedarfs der ISEK-Maßnahme 

„Verkehrssteg“ und „Platz am Stadtgraben“ 
 

Im weiteren Verfahren sind folgende zusätzliche abwägungsrelevante Stellungnahmen 
eingegangen: 
 
1.3.1 Helios Klinikum Siegburg GmbH 
1.3.2 Privatperson D 
1.3.3 Privatperson E  

 
 

 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.  
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1.1.1 Privatperson A mit E-Mail-Schreiben vom 16.12.2022 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung: 
 
Die Stellungnahme der IJD (Planungsteam für kreative und moderne Architektur), die sich im 
Wesentlichen mit der Sanierung und Instandsetzung des „Bartmännchen“ am Standort Burggasse 5 
innerhalb des Plangebietes befasst und im Rahmen der Betrachtung eines möglichen 
Nachnutzungskonzeptes insbesondere auch die wirtschaftlichen Aspekte betrachtet, wird seitens der 
Stadtverwaltung zur Kenntnis genommen. Die Darstellung der 2 Varianten innerhalb der Stellungnahme 
(Variante1: Sanierung im Bestand, Variante 2: Neues Nutzungskonzept mit zusätzlichem Vollgeschoss) 
und die umfänglichen Erläuterungen sind aus Sicht eines potenziellen Käufers und Investors der 
Immobilie in der Burggasse 5 nachvollziehbar. 
 
Es wird in diesem Zusammenhang seitens des Planungsbüros IJD vorgeschlagen, die Textlichen 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Zulässigkeit von Wohnnutzungen in den 
oberen Geschossen im Bereich Burggasse 5 im Entwurf des Bebauungsplanes wie folgt zu ändern: 
 

1. Anpassung der traufseitigen Wandhöhen (WH) des MK [3] von 7,00 m auf 11,00 m 
2. Anpassung der Firsthöhe bzw. des höchstgelegenen Punktes der baulichen Anlage (GH) des 

Bereichs MK [3] von 10,00 m auf 14,40 m 
3. Erhöhung der max. zul. Vollgeschosse von II auf III innerhalb des MK [3] 
4. Zulässigkeit von Wohnen in den oberen Geschossen im MK [3]  

 
Der Anregung, die max. zul. Wandhöhe um 4,00 m und die Firsthöhe um 4,40 m innerhalb des MK [3] 
zu erhöhen und damit gleichzeitig die Anzahl der max. zul. Vollgeschosse von II auf III zu erhöhen, wird 
aus den folgenden städtebaulichen Gründen nicht gefolgt: 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist in erster Linie, Planungsrecht für den neuen Verkehrsstich zwischen 
Burggasse und Ringstraße zu schaffen.  Gleichzeitig soll innerhalb des Plangebietes ein qualitätvoller, 
öffentlich zugänglicher Grünraum entstehen, der den Verlauf des historischen Stadtgrabens und die 
Stadtmauer an diesem Standort erlebbar macht. In den übrigen Bereichen wurden weitestgehend die 
Festsetzungen aus den bisherigen Bebauungsplänen übernommen, Angleichungen der Festsetzungen 
wurden lediglich in den Bereichen vorgenommen, in denen die Bestandsbebauung bereits das 
festgesetzte Maß der baulichen Nutzungen übertrifft. Im Bereich „Bartmännchen“ in der Burggasse 5 
fassen Baugrenzen den Bestand ein. Die historische Stadtmauer bildet die Rückfassade des Gebäudes. 
Auf der Vorderseite verläuft die Burggasse, auf der Ostseite ist der neue Verkehrssteg geplant und 
demgemäß „öffentliche Verkehrsfläche“ festgesetzt, auf der Westseite schließt private 
Grundstücksfläche an. Die Liegenschaft Burggasse 5 ist auf diesen Bereich begrenzt. Aufgrund der 
Gegebenheiten vor Ort ist bereits heute nur eine geringe Bebauungstiefe von ca. 5,00 m möglich. Eine 
Erhöhung der max. zul. Gebäudehöhe um 4,40 m hätte aufgrund der geringen Bebauungstiefe zur 
Folge, dass an diesem Standort ein Baukörper mit unverhältnismäßigen Proportionen entstehen könnte. 
Es wird auch darauf hingewiesen, dass der Grundstücksbereich hinter dem Bartmännchen bereits heute 
aufgrund des natürlichen Geländeverlaufs (Stadtgraben) deutlich tiefer (ca. 3,50 m Höhenunterschied) 
liegt, sodass der Baukörper von der Rückseite aus betrachtet, heute im Bestand bereits sehr hoch 
erscheint. Eine Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung um ein weiteres Vollgeschoss würde 
diesen Eindruck noch verstärken. Gleichzeitig wäre eine zunehmende Verschattung des neu 
entstehenden Grünbereiches die Folge. Die derzeit im Entwurf festgesetzte Wand- und Firsthöhe 
ermöglicht eine Angleichung der Höhen um ca. 1,10 m gegenüber dem Bestand, sodass bei Sanierung 
und Instandsetzung des Gebäudebestandes ein gewisser Spielraum zur Verfügung steht, um den 
baurechtlichen Vorgaben und die technischen Aspekte während der Umsetzung gerecht zu werden. 
Auch die Belange der Denkmalpflege sind im Zusammenhang mit einem Abriss oder einer Sanierung 
des „Bartmännchens“ zu berücksichtigen.  Baudenkmalrechtliche Belange können im Detail erst im 
Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens oder eines möglichen Abrisses des Gebäudes geklärt 
werden. Der Abriss des Bartmännchens bedarf einer baudenkmalrechtlichen Erlaubnis. Die historische 
Stadtmauer ist in jedem Fall bei allen baulichen Maßnahmen zu sichern und zu erhalten.  
 
Aus den o.g. städtebaulichen Gründen und den Belangen der Denkmalpflege schlägt die 
Stadtplanungsabteilung vor, hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung an den bisherigen 
Festsetzungen im Entwurf festzuhalten und nicht dem Vorschlag gem. Stellungnahme IJD zu folgen. 
Da somit gem. geplanter Festsetzungen kein weiteres Geschoss im Bestand oder bei Neubau entstehen 
kann, ist das Thema „Wohnen“ in den oberen Geschossen (wie von der IJD angeregt) nicht relevant. 
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1.1.2 Privatperson B mit E-Mail-Schreiben vom 19.12.2022 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Zu 1:  
Überbaubare Fläche, bzw. rückwärtige Baugrenze 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die rückwärtige Baugrenze im Bereich des Standorts Kaiserstraße 38 wurde im Entwurf der 
Planzeichnung um ca. 3,0 m nach hinten verschoben, sodass der Bestand komplett eingefasst ist. So 
ist neben dem Bestandsschutz sichergestellt, dass auch Veränderungen am Objekt gem. 
Bebauungsplanfestsetzung rechtmäßig möglich sind. 
 
 
Zu 2:  
Rückseitige Erschließung, Belieferung des Verbrauchermarktes im EG / Zufahrt zum Flurstück 
2264/153 
 
Der Anregung wird im Wesentlichen gefolgt. 
 
Seit Durchführung der Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs sind die Planungen hinsichtlich der 
Errichtung des Verkehrsstegs und der Gestaltung der Freianlagen weiter fortgeschritten. Die Ergebnisse 
der Planungsleistungen LPH 1-3 (Erschließungsanlage, Brückenbauwerk, Tragwerksplanung, 
Freianlagen) wurden in die Entwurfsplanung des Bebauungsplanes übernommen, z.T. mussten 
Anpassungen im Bebauungsplanentwurf vorgenommen werden. Auch die Höhen der „Planstraße“ 
(Verkehrssteg) und des darunterliegenden Geländes, im Bereich der festgesetzten öffentlichen 
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Grünflächen und in den Randbereichen zu Flurstücken angrenzender Privatgrundstücke wurden im 
weiteren Verfahren näher bestimmt und in den aktuellen Bebauungsplanentwurf übertragen, sodass 
sowohl die Bestandshöhen als auch die geplanten Höhen nun der Plandarstellung entnommen werden 
können. 
 
Eine rückwärtige Erschließung des Verbrauchermarktes Kaiserstr. 38 über die Ringstraße bleibt auch 
zukünftig sichergestellt. In diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnahme des Amtes für Mobilität 
und Infrastruktur - Sachgebiet Mobilität - vom 30.01.2023 verwiesen, die unter Punkt 1.2.9 dieser 
Beschlussvorlage behandelt wird. Eine rückwärtige Anlieferung über die Ringstraße ist demgemäß mit 
kleinen LKW bzw. auch mit Transportern möglich. Die Planstraße erhält eine Tonnenbeschränkung (bis 
7,5 Tonnen), um Schwerverkehr in diesem Bereich zu vermeiden. 
 
Im Rahmen der fortschreitenden Entwurfsplanungen zum Verkehrssteg wurden Details zu den 
Anschlüssen zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und den privaten Grundstücken ausgearbeitet. 
Diese werden im Rahmen von Abstimmungsgesprächen mit den Anliegern kommuniziert.  
 
Die nicht bebauten Flächen auf dem privaten Grundstück Kaiserstraße 38 stehen für die Belieferung 
des Verbrauchermarktes (Anfahren, Abfahren, Halten von Lieferfahrzeugen) - wie es die bisherige 
Situation hergab - zur Verfügung.  
 
 
 
Zu 3:  
Stellplätze im rückwärtigen Hofbereich in der nicht überbaubaren Fläche / Stellplätze im rückwärtigen 
Bereich  
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Bebauungsplanentwurf wird dahingehend geändert, dass offene Stellplätze innerhalb des MK [1] 
auch außerhalb der festgesetzten überbaubaren Flächen zulässig sind, sodass die Unterbringung der 
notwendigen Stellplätze auch zukünftig auf dem Grundstück gesichert ist.  Somit stehen die nicht 
bebauten Flächen auf dem privaten Grundstück Kaiserstraße 38 für die Belieferung des 
Verbrauchermarktes (Anfahren, Abfahren, Halten von Lieferfahrzeugen) - wie es die bisherige Situation 
hergab - zur Verfügung.  
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1.1.3 Privatperson C mit E-Mail-Schreiben vom 19.12.2022 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 1: 
In der Stellungnahme werden Bedenken der Anlieger hinsichtlich der festgesetzten Grünfläche erhoben, 
da die Nutzung im Bebauungsplanentwurf bislang nicht näher konkretisiert wurde. Die Begrünung der 
Fläche an sich wird grundsätzlich begrüßt. 
 
Zum Zeitpunkt der Durchführung der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs lag noch kein konkretes 
Nutzungskonzept für die innerhalb des Plangebietes festgesetzte öffentliche Grünfläche vor. Im 
Rahmen des ISEK soll in diesem Bereich eine öffentlich zugängliche Grünfläche mit Aufenthaltsqualität 
entstehen, der historische Stadtgraben sowie die Stadtmauer sollen erlebbar gemacht werden. Nach 
Durchführung eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens für die Planungsleistungen „Verkehrsstich“ 
und „Gestaltung Freianlagen“ lagen im September 2023 die Vorentwurfsplanungen vor, auf deren 
Grundlage der STEP-Antrag 2024 (Stadtentwicklungspläne) bei der Bezirksregierung Köln fristgerecht 
eingereicht wurde, um Fördermittel für die Realisierung des geplanten Verkehrsstegs und die 
Gestaltung der umgebenden Freianlagen zu beantragen. Das Konzept für die Gestaltung der neu 
entstehenden öffentlichen Grünflächen mit dem zugehörigen Nutzungskonzept wurde in enger 
Abstimmung zwischen dem mit der Planung beauftragten Ingenieurbüro und der Stadtverwaltung 
Siegburg erstellt. Während des Planungsprozesses hat es neben den Beteiligungsformaten im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens seither immer wieder Abstimmungsgespräche mit einem engen 
Austausch mit den von den Planungsabsichten der Stadt unmittelbar tangierten Eigentümern der 
Nachbargrundstücke gegeben. Anregungen zur Gestaltung der Fläche seitens der Anlieger wurden 
dabei im aktuell vorliegenden Entwurf berücksichtigt und in das Plankonzept zur Gestaltung der 
Freianlagen integriert. 
 
Der aktuelle Entwurf der Freiraumplanung und des Nutzungskonzeptes gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Entwurfsplanung „Freianlagen“, Planungsgruppe „Steg zur Burg“, Stand: Jan. 2024 
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Der Grundgedanke der Gestaltung des Freiraumes ist die Sichtbarmachung der historischen 
Stadtmauer am „Bartmännchen“. Die Grünfläche wird durch den Verkehrssteg in eine West- und eine 
Ostseite gegliedert.  
 
Auf der Westseite soll die Stadtmauer freigestellt und der vorgelagerte Stadtgraben als Sandspielfläche 
ausgebildet und erlebbar gemacht werden. Auf der sonnigen südexponierten Seite sind 
Sitzmöglichkeiten geplant. Der gradlinige Verlauf der Stadtmauer und des vorgelagerten Stadtgrabens 
soll durch Baumpflanzungen hervorgehoben werden. Sowohl der Sandspielbereich als auch die 
Sitzgelegenheiten sollen durch Baumpflanzungen schattige Zonen erhalten. Zwischen den 
Sitzgelegenheiten sind Hochbeete aus Natursteinquadern vorgesehen. Das Konzept ermöglicht eine 
Nutzung der Hochbeete durch die Bürgerschaft (urban gardening). Die angrenzenden Grundstücke 
sollen durch eine Rahmenpflanzung aus Blütensträuchern vom öffentlichen Raum abgetrennt und 
geschützt werden, in Teilbereichen sollen angrenzende private Grundstücksflächen zusätzlich durch 
eine Gabionen-Zaun-Mauer von der öffentlichen Freifläche abgegrenzt werden. Die Gabionen-Mauer 
soll durch eine Vorpflanzung in die Freifläche integriert werden. Es ist vorgesehen die Freifläche über 
eine Rampe von der Ringstraße zu erschließen (für Unterhaltungsarbeiten sowie zur vereinfachten 
Erschießung). Zur Verbesserung der Unterhaltungspflege sollen Teile der geplanten Wiese als 
Schotterrasen hergestellt werden. Dies hat auch den Vorteil, dass sich unterschiedliche Wiesentypen 
dort etablieren werden, die so die Diversität im städtischen Freiraum fördern.  
 
Auf der Ostseite ist neben dem geplanten Mehrgenerationenkunst- und Begegnungshaus im Bereich 
der Burggasse 1-3 ein großzügiger Treppenabstieg geplant. Aufgrund der vorgegebenen Höhenlagen 
der angrenzenden privaten Grundstücke ist eine Terrassierung der östlich gelegenen Freifläche 
vorgesehen. Dies soll mittels Winkelstützelementen und Grauwacke-Natursteinquadern geschehen. Sie 
sollen durch eine Vor- und Hinterpflanzung in die Freiraumplanung integriert werden. Die weitere 
Freiraumgestaltung auf der Ostseite stellt sich zurückhaltend dar. Es ist vorgesehen hier eine 
Streuobstwiese als Kräuterwiese mit Rahmenpflanzung zu etablieren, um die Entwicklung von Natur 
und Landschaft in den Vordergrund zu stellen. 
 
Unterhalb des Verkehrssteges verläuft ein Fußweg, der beide Seiten miteinander verbindet. Alle 
Böschungen am Stadtgraben und Verkehrssteg sollen mit Kalksteinen unterschiedlicher Größe befestigt 
werden. Dadurch soll gleichzeitig eine ungewünschte, nächtliche Nutzung verhindert werden. Das 
anfallende Oberflächenwasser aus der Freiraumplanung sowie der Rampe von der Ringstraße in die 
Freiraumfläche wird auf dem Grundstück gehalten und vor Ort versickert. Hierfür Ist unter dem 
Sandspielbereich eine Rigole vorgesehen.  
 
 
 
Zu 2: 
 
Aktuelle Verkehrssituation und geplante Verkehrsführung im Bereich der Ringstraße 
 
Es wird auf die Problematik der aktuellen Verkehrssituation im Bereich der Laderampe des Helios 
Klinikums in der Ringstraße hingewiesen und in diesem Zusammenhang Bedenken gegen die geplante 
Verkehrsführung mit dem neuen Verkehrssteg zwischen Ringstraße und Bachstraße erhoben. 
 
Die Stellungnahme wurde in Bezug auf die heute bereits bestehende Problematik im Bereich der 
Laderampe an die zuständigen Fachämter, das Amt für öffentliche Ordnung und das Amt für Mobilität 
und Infrastruktur, weitergegeben mit der Bitte um Prüfung außerhalb des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Hinsichtlich der geplanten Verkehrsführung wird auf die Stellungnahme vom Amt für Mobilität und 
Infrastruktur – Sachgebiet Mobilität – vom 30.01.2023 verwiesen, die unter Punkt 1.2.9 dieser 
Beschlussvorlage behandelt wird. Das Fachamt nimmt dabei Bezug auf den vorliegenden 
Bebauungsplanentwurf (Stand: Offenlegung) mit dem Ziel, Planungsrecht für einen neu zu errichtenden 
Verkehrsstich zwischen der Ringstraße und der Burggasse zu schaffen. 
 
Das Amt für Mobilität und Infrastruktur - Sachgebiet Mobilität – weist darauf hin, dass der Bereich der 
Ringstraße, der sich innerhalb des Plangebietes befindet, gem. städtischen Straßen- und Wegekonzept 
in einem Bereich liegt, der zukünftig (geplant für 2026) als Mischfläche ohne Trennung von Gehweg und 
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Fahrbahn mit einem VZ 325 StVO bzw. als Tempo 20 Zone oder wahlweise „Shared Space“ 
auszuweisen ist. Es wurde überprüft und bestätigt, dass die Schleppkurven aus der Planstraße in die 
Ringstraße und umgekehrt für PKWs ausreichend bemessen sind. Das Fachamt geht davon aus, dass 
ein Begegnungsverkehr (ein- und ausfahrende Fahrzeuge) als seltener Fall im dortigen Bereich zu 
erwarten ist und aus diesem Grunde die Probleme mit möglichen LKWs an der Lieferrampe des 
Krankenhauses als gering einzuschätzen sind. Bei einem LKW sieht das Fachamt grundsätzlich eine 
störungsfreie Abwicklung gewährleistet. Hinsichtlich eines möglicherweise höheren Aufkommens von 
Anlieferverkehren hat das Helios-Klinikum in enger Abstimmung mit dem Amt für Mobilität und 
Infrastruktur sowie dem Amt für öffentlicher Ordnung der Stadtverwaltung ein Konzept vorzulegen, um 
ggf. Wartezonen außerhalb der Ringstraße vorzulegen bzw. Zeitfenster für die Anlieferung vorzugeben. 
Damit wird gewährleistet, dass auch zukünftig die Anlieferung des Klinikums im Rahmen der 
Umgestaltung der Ringstraße sichergestellt werden kann. 
 
Die rückwärtige Anlieferung von Geschäften an der Kaiserstraße über die Ringstraße ist lediglich mit 
einem kleinen LKW bzw. auch mit Transportern möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Verkehrssteg eine Tonnenbeschränkung (max. 7,5 Tonnen) erhalten wird, um Schwerlastverkehre zu 
vermeiden. Grundsätzlich sollen die Anlieferverkehre in der Kaiserstraße zu den vorgegebenen Zeiten 
abgewickelt werden.  
 
Die Anlieferung der Ringstraße 62 kann nach Prüfung durch das Fachamt wie bisher erfolgen. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass es während der Bauzeit zu Einschränkungen kommen kann. Aus 
diesem Grund werden bereits im Vorfeld der Maßnahme Abstimmungsgespräche mit den Anliegern 
geführt, um hier entsprechende Lösungen zu finden. 
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1.2.1 Einzelhandelsverband Bonn – Rhein-Sieg - Euskirchen mit E-Mail vom 21.11.2022 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Grundsätzlich wird das Ziel der Planung sehr begrüßt, die Kaiserstraße als eine der 
Haupteinkaufsstraßen vom Durchgangsverkehr freizuhalten, darüber hinaus ihrem Status als 
„Fußgängerzone“ gerecht zu werden und damit das Einkaufserlebnis deutlich zu verbessern. 
Der Einzelhandelsverband merkt an, dass eine Anlieferung von Waren bei den ansässigen 
Einzelhändlern auch zukünftig gewährleistet werden muss. Die Anlieferung von Waren erfolgt in der 
Kaiserstraße – insbesondere in dem Abschnitt zwischen Cecilienstraße und Burggasse - auch zukünftig 
zu den üblichen Anlieferzeiten, wie dies bereits heute in den übrigen Abschnitten der Kaiserstraße 
praktiziert wird. 
Auch die rückwärtige Anlieferung des Textilwarenhauses in der Kaiserstr. 38 über die Ringstraße ist 
gesichert (siehe Stellungnahme unter 1.1.2). 
 
 
 
 
1.2.2 Stadtverwaltung Siegburg, 611/UDB – Untere Denkmalbehörde mit E-Mail vom 21.11.2022 
 

 
 
 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Aufgrund der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes vom 01.06.2022 wurde gem. Stellungnahme 
der UDB folgende Anpassung unter dem Hinweis zum Bodendenkmalschutz im Textteil des 
Bebauungsplanes vorgenommen: 
 
7.  Bodendenkmalschutz 
 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 49/7 liegt im Bereich des Bodendenkmals SU 161 
„Mittelalterliche Stadt Siegburg“.  
 
Der Abbruch der Bestandsbauten sowie die bauliche Nutzung im Plangebiet ist gem. § 9 Abs. 2 
BauGB nur unter der aufschiebenden Bedingung zulässig, dass die vorherige wissenschaftliche 
Untersuchung, Bergung und Dokumentation archäologischer Funde und Befunde sichergestellt 
ist Die dafür anfallenden Kosten sind im Rahmen des Zumutbaren vom Vorhabenträger zu 
übernehmen (§ 29 Abs. 1 DSchG NRW). Einzelheiten hierzu sind mit der Unteren 
Denkmalbehörde der Stadt Siegburg und dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege abzustimmen. 

 
Unabhängig hiervon wird auf die §§ 15, 16 und 29 27 DSchG NW hingewiesen. Bei der 
Aufdeckung von archäologischen Bodenfunden oder Befunden ist die Gemeinde als Untere 
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Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Overath, Eichtal 1 in 
51491 Overath, Tel.: 02206 9030 0 unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle 
sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für 
den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

 
 
Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten. Es ist keine weitere 
Stellungnahme bei der Stadtverwaltung eingegangen, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 
4 Abs. 1 BauGB wurde jedoch eine sehr umfängliche Stellungnahme eingereicht, Abstimmungen 
hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise zur Wahrung der Bodendenkmalrechtlichen Belange wurden 
in einem gemeinsamen Ortstermin kommuniziert und in den weiteren Ausarbeitungen der 
Planunterlagen vollumfänglich berücksichtigt. 
 
Gem. Novellierung des Denkmalschutzgesetzes vom 01.06.2022 wurde die Stellungnahme des LVR-
Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in der Bebauungsplanbegründung im Hinblick auf das neue 
Denkmalschutzgesetz angepasst. 
 
 
 
 
 
1.2.3 PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 22.11.2022 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Die Pledoc GmbH teilt mit, dass die von der Pledoc verwalteten Versorgungsleitungen von der 
geplanten Maßnahme nicht betroffen werden. 
 
Aus der Gegenüberstellung des Ausgangs- und Planungszustandes im Umweltbericht als Anlage B zur 
Planbegründung wird ersichtlich, dass der Ausgleich des Bebauungsplanes Nr. 49/7 bezüglich des 
Biotoppotenzials mit einem Verlust von 625 Wertpunkten einhergeht. Die Kompensation des Defizits 
erfolgt zu einem Teil durch das Ökopunktekonto der Kreisstadt Siegburg. Der restliche Teilbetrag des 
Defizits soll über das Gemeindegebiet hinaus in einer der angrenzenden Nachbarkommunen erfolgen. 
Demgemäß werden keine planexternen Ausgleichsflächen festgesetzt, somit kann eine Betroffenheit 
der von der Pledoc GmbH verwalteten Versorgungsleitungen im Siegburger Stadtgebiet 
ausgeschlossen werden. 
 
Aufgrund der vorgesehenen Erweiterung der Gebietsabgrenzung im Bereich der Burggasse und der 
Kaiserstraße wird dem Hinweis gefolgt, die PLEdoc GmbH im Rahmen der erneuten Offenlegung erneut 
zu beteiligen, um die Leitungsverläufe für die erweiterten Bereiche abzufragen. Grundsätzlich ist jedoch 
gemäß beiliegendem Übersichtsplan nicht mit einem Vorhandensein von Versorgungsleitungen in den 
Erweiterungsflächen zu rechnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Abwasser mit E-Mail-Schreiben vom 29.11.2022 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Es werden ergänzend folgende Hinweise (fett markiert) in die Textlichen Festsetzungen aufgenommen: 
 
6.  Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Das Plangebiet entwässert im Trennsystem. Anfallendes und gesammeltes 
Niederschlagswasser ist dem öffentlichen Regenwasserkanal zuzuführen. 
Die Stadtbetriebe Siegburg AöR weisen mit Schreiben vom 29.11.2022 darauf hin, dass 
durch das Plangebiet ein alter Spülkanal verläuft, der teilweise noch in Betrieb ist. Die 
genaue Lage sowie der Zustand des Spülkanals sind nicht bekannt. 
 
Eine Planung bzgl. der Niederschlagswasserbeseitigung der Planstraße zwischen Ringstraße 
und Burggasse und der daran angrenzenden Flächen liegt bislang nicht vor und wird wurde im 
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Rahmen der auszuschreibenden Planungsleistungen für die Errichtung des Verkehrsstichs in 
Abstimmung mit den Stadtbetrieben Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser, erstellt.  

 
Gem. Erläuterungsbericht zum Bauwerksentwurf Verkehrssteg vom 14.09.2023 der 
Planungsgruppe Steg zur Burg erhält das Stegbauwerk keine geschlossenen 
Entwässerungseinrichtungen, anfallendes Wasser entwässert frei über das Längsgefälle 
des Stegs. Die Entwässerung der Widerlager-/Auflagerbank erfolgt über das Längs- und 
Quergefälle ihrer Oberfläche, über eine Rinne und über eine die seitiche Kammerwand 
querende Stichleitung.  
Das anfallende Oberflächenwasser aus der Freiraumplanung sowie von der Rampe von der 
Ringstraße zum Stadtgraben wird gem. vorliegender Beschreibung der Freiraumplanung 
zum Steg zur Burg vom 23.08.2023, Atelier Esser, Ingenieure und Landschaftsarchitekten, 
auf dem Grundstück gehalten und vor Ort versickert. Hierfür ist unter dem 
Sandspielbereich eine Rigole vorgesehen.  

 
Grundsätzlich sind vor Baubeginn die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse oder 
Änderungen bestehender wasserrechtlicher Erlaubnisse dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- 
und Naturschutz (Fachbereich Gewässerschutz) vorzulegen. 

 
 
In der Bebauungsplanbegründung werden unter Punkt 9.1 Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung entsprechende Hinweise zum Verlauf des alten Spülkanals mit 
aufgenommen. Die anstehenden Baumaßnahmen (Abriss und Neubau) sind mit den Stadtbetrieben 
Siegburg AöR – Fachbereich Abwasser – abzustimmen. 
 
 
 
 
1.2.5 Geologischer Dienst NRW mit Schreiben vom 30.11.2022 
 
 

 



 
 

29 
 

 
 
 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Es werden folgende Hinweise in die Textlichen Festsetzungen aufgenommen: 
 
13.  Erdbebengefährdung 
 

Der Geologische Dienst NRW weist mit Schreiben vom 30.11.2022 auf die Bewertung der 
Erdbebengefährdung hin, die bei Planung und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß 
den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in 
deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist:  
 
Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen 
und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen 
und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, 
Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In 
den Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die 
Verwendung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen.  
 
Das hier relevante Planungsgebiet liegt in der Stadt Siegburg, Gemarkung Siegburg und 
ist der Erdbebenzone 1 sowie der geologischen Untergrundklasse T zuzuordnen.  
 
Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die 
Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch 
bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 
abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier 
insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische 
Aspekte“.  
 
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 
bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils 
entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt 
insbesondere z. B. für große Wohnanlagen, Verwaltungsgebäude, kulturelle 
Einrichtungen, Kaufhäuser etc. 

 
 
In der Bebauungsplanbegründung werden die Informationen und Hinweise des Geologischen Dienstes 
NRW ergänzt unter Punkt 17.3. Erdbebengefährdung. 
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1.2.6 Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 01.12.2022 
 
 

 
 

 
 
 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Es werden folgende Hinweise in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen: 
 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist mit Schreiben vom 01.12.2022 auf folgendes hin:  
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die Belange der Telekom 
- z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie Ihre 
Vermögensinteressen - sind betroffen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien 
müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Über gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur 
Sicherung, Veränderung oder Verlegung unserer Anlagen können wir erst Angaben machen, 
wenn uns die endgültigen Ausbaupläne mit Erläuterung vorliegen.  
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Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,50 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 
der Telekom vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. 
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. Zur Versorgung 
des Planbereichs mit Telekommunikationsanschlüssen ist die Verlegung zusätzlicher 
Telekommunikationsanlagen erforderlich. Falls notwendig, müssen hierfür bereits ausgebaute 
Straßen wieder aufgebrochen werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des 
Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leistungsträger ist es notwendig, dass uns Beginn und Ablauf der 
Erschließungsanlagen im Bebauungsplangebiet der Deutsche Telekom Technik GmbH, TI NL 
West, PTI 22 so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden an: 
Deutsche Telekom Technik GmbH  
T NL West, PTI 22  
Innere Kanalstr. 98  
50672 Köln 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des 
Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei 
Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden 
Planungssicherheit möglich ist. 
 
 
 
 
1.2.7 Vodafone West GmbH mit Schreiben vom 12.12.2022 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Die Stellungnahme der Vodafone West GmbH wurde zur Kenntnis genommen und an die mit den 
Planungsleistungen beauftragten Fachingenieure weitergeleitet. 
 
Es werden folgende Hinweise in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen: 
 
Versorgungsanlagen der Vodafone West GmbH 
 
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsanlagen der zuständigen Vodafone Gesellschaft. Die 
Kabelschutzanweisung ist zu beachten.  
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen 
anzufordern. Die Vodafone Planauskunft ist erreichbar via Internet über die Seite 
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-
planauskunft/planauskunft.html 
 
 
 
 
1.2.8 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung,  

mit Schreiben vom 14.12.2022 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Die Stellungnahme vom Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische 
Kreisentwicklung mit Anregungen und Hinweisen zu den Themen Anpassung an den Klimawandel 
(Starkregen), Klimaschutz, Abfallwirtschaft, Natur-/Landschafts- und Artenschutz (Eingriffsbilanzierung, 
Artenschutz, Hinweis zu Vogelschlag an Gebäuden, Hinweis zu Lichtemissionen, Hinweis zum 
Ausgleich über Ökokonto) wird folgendermaßen berücksichtigt: 
 
 

 Anpassung an den Klimawandel (Starkregen): 
 

Es werden folgende Hinweise in den Textteil des Bebauungsplanes übernommen: 
 

Der Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
weist mit Schreiben vom 14.12.2022 darauf hin, dass gemäß der Starkregenhinweiskarte 
NRW Teile des Vorhabenbereichs in erheblichem Maße als durch Starkregenüberflutung 
gefährdete Bereiche ausgewiesen sind. Im südlichen Bereich der Planstraße ist mit 
Einstauhöhen von bis zu 1,5 m zu rechnen. Weiterhin sind die im Plangebiet liegende 
Kaiserstraße, Burggasse sowie die Ringstraße ebenfalls erheblich durch einstauendes 
Oberflächenwasser betroffen. Im Falle der Ringstraße sind gemäß der 
Starkregenhinweiskarte darüber hinaus topographiebedingt erhöhte Fließbewegungen 
bzw. -geschwindigkeiten über den Straßenkörper zu erwarten.  
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 Klimaschutz: 

 
In den Textlichen Festsetzungen wurden gem. Anregung des Rhein-Sieg-Kreises – Referat 
Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung - ergänzend folgende grünordnerische 
Maßnahmen (kursiv und fett) – insbesondere zur Anpflanzung von Bäumen - innerhalb der 
öffentlichen Grünflächen festgelegt. Die Festsetzungen zu Anzahl, Ordnung und Qualität der 
Bäume wurden in Abstimmung mit dem mit den Planungsleistungen zur Gestaltung der 
Freianlagen beauftragten Ing. Büro Atelier Esser hergeleitet und resultieren aus dem 
Freianlagenkonzept für diesen Bereich innerhalb des Bebauungsplangebietes. 
 
 
1.5.1 Öffentliche Grünflächen [1] und [2] 
 
Auf den im Plangebiet festgesetzten öffentlichen Grünflächen [1] und [2] sind heimische, 
standortgerechte Pflanzen (z.B. Bodendecker-Stauden-Mischpflanzungen mit 
eingestreuten Blütensträuchern oder Vergleichbares) zu verwenden. Die Anpflanzungen 
sind fachgerecht durchzuführen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten, Ausfälle sind wertgleich 
in der folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. Giftige Pflanzen dürfen nicht verwendet 
werden.  

 
 

1.5.2 Öffentliche Grünfläche [1] 
 

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche [1] besteht die Verpflichtung, mindestens 4 bis 5 
Einzelbäume folgender Ordnung und Qualität zu pflanzen:  

 
 Bäume II. bis III. Ordnung  
 Pflanzenqualität: Hochstämme 3xv, mDb min. 16-18 cm 
 
 z.B.: 
 Fraxinus ornus     Manna-Esche 
 Fraxinus augustifolia Raywood   Purpur-Esche 
 Sorbus domestica     Speierling 
 Magnolia grandiflora     Immergrüne Magnolie 
 
 Die Auswahl der Bäume hat in Anlehnung an die GALK-Liste (Deutsche 

Gartenamtsleiterkonferenz/AK-Stadtbäume), Stadtgrün 21, Klima-Arten-Matrix des BDB 
(Bund deutscher Baumschulen) zu erfolgen. 

 
 

1.5.3 Öffentliche Grünfläche [2] 
 

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche [2] besteht die Verpflichtung, mindestens 4 bis 5 
Einzelbäume folgender Ordnung und Qualität zu pflanzen:  

 
 Obst- und Wildobstbäume 
 Pflanzenqualität: Hochstämme 3xv, mDb min. 12-14 cm 
 

z.B.: 
 Crataegus prunifolia     Pflaumenblättriger Weißdorn 
 Mispelus germanica     Deutsche Mispel 

Sorbus domestica     Speierling 
Malus domestica     Kulturapfel 
Pyrus salicifolia     Weidenblättrige Birne 
 

 Die Auswahl der Bäume hat in Anlehnung an die GALK-Liste (Deutsche 
Gartenamtsleiterkonferenz/AK-Stadtbäume), Stadtgrün 21, Klima-Arten-Matrix des BDB 
(Bund deutscher Baumschulen) zu erfolgen. 
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 Abfallwirtschaft: 

 
Es werden folgende ergänzende Hinweise (kursiv und fett) in den Textteil des Bebauungsplanes 
übernommen: 
 

 
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorgehender wasserrechtlicher Erlaubnis 
zulässig. 

 
Das im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallende bauschutthaltige oder 
organoleptisch auffällige Bodenmaterial (z.B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem 
Rhein-Sieg-Kreis, Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft“, anzuzeigen. Dazu ist die 
Entsorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle 
vorzulegen. 

 
Bei der Durchführung von Abbruchmaßnahmen und sonstigen Baumaßnahmen, bei 
denen gefährliche Abfälle anfallen, sind die Anforderungen der „Allgemeinverfügung 
über die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen im Rhein-Sieg-Kreis“ vom 20.09.2019 
zu beachten https://www.rhein-sieg-kreis.de/bauschutt  

 
 
 

 Natur-/ Landschafts- und Artenschutz: 
 

Eingriffsbilanzierung: 
 

Nach Durchführung der Offenlegung wurden diverse Änderungen im Bebauungsplanentwurf 
vorgenommen (im Detail wird dazu auf die Ausführungen im Sachverhalt dieser 
Beschlussvorlage verwiesen). Aus den vormals beschriebenen Änderungen resultierte das 
Erfordernis zur Überarbeitung/Aktualisierung des Umweltberichtes. In dem Zusammenhang 
erfolgte auch eine Angleichung von Bilanzierung und Ausgleichbedarf, insbesondere im 
Hinblick auf die eingegangenen Hinweise zur Bewertung von Biotoptypen des Rhein-Sieg-
Kreises im Rahmen der Durchführung der Offenlegung des Bebauungsplanentwurfes.  
 
Im Detail wird dazu auf die Ausführungen im Umweltbericht, Kapitel 5 „Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen“ (Stand: 
Februar 2024) verwiesen. Alle Änderungen und Ergänzungen sind im überarbeitetem 
Umweltbericht kenntlich gemacht. 
 
 
 
Artenschutz: 
 
Im Rahmen der durch das Planungsbüro Ginster Landschaft + Umwelt durchgeführten 
artenschutzrechtlichen Beurteilung zum Abbruchvorhaben der Burggasse 3 konnte ein 
Vorkommen von Sommer-Tagesquartieren von gebäudebewohnenden Fledermausarten an 
dem rückzubauenden Gebäude der Burggasse 3 nicht ausgeschlossen werden. Für die 
potenziell verloren gehenden Tagesquartiere von Fledermäusen durch die Gebäudeabrisse 
sind Ersatzquartiere in Form von künstlichen Quartieren vorzusehen. Es sind mindestens 5-10 
Flachkästen an den im Plangebiet verbleibenden Gebäuden oder an dem in Plangebiet 
geplanten Neubau fachgerecht in einer Höhe von mindestens 5 m anzubringen. 
 
Es werden folgende Hinweise in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen: 
 
… 
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Im Zuge der Abbruchmaßnahmen der in der Burggasse 1-3 vorhandenen 
Bestandsgebäude wurde eine ergänzende artenschutzrechtliche Beurteilung erarbeitet, 
um potenzielle durch den Gebäuderückbau entstehende Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG zu ermitteln. Das im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49/7 weiterhin 
rückzubauende Gebäude der Ringstraße 60 war nicht Teil dieses Gutachtens. 

 
Die artenschutzrechtliche Beurteilung (Anlage zur Bebauungsplanbegründung) hat 
ergeben, dass durch das Vorhaben für vorkommende Arten potenziell 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG eintreten können. Um 
Beeinträchtigungen zu verhindern, wurden folgende Vermeidungs- und 
Artenhilfsmaßnahmen zum Artenschutz festgelegt: 

 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG ist der 
Abriss der Gebäude (Burggasse 1-3) gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in dem Zeitraum 
vom 1. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. Für die potenziell verloren gehenden 
Tagesquartiere von Fledermäusen durch die Gebäudeabrisse sind Ersatzquartiere in 
Form von künstlichen Quartieren vorzusehen. Es sind mindestens 5-10 Flachkästen an 
den im Plangebiet verbleibenden Gebäuden oder an dem in Plangebiet geplanten Neubau 
fachgerecht in einer Höhe von mindestens 5 m anzubringen. 

 
Die Einschätzung der artenschutzrechtlichen Belange kommt zu dem Ergebnis, dass mit 
dem Rückbau der Gebäude bei Anwendung der Vermeidungs- und 
Artenhilfsmaßnahmen Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes nicht zu erwarten sind. 

 … 
 

Einzelheiten können der Artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe I (Ginster Landschaft + Umwelt), 
Nov. 2019, ergänzt am 08.02.2024, sowie der Artenschutzrechtliche Beurteilung – Abbruch der 
Bestandsgebäude Burggasse 3 (Ginster Landschaft + Umwelt), Dez. 2022 entnommen werden, 
die als Anlage Bestandteil der Bebauungsplanbegründung sind. Auch die 
Bebauungsplanbegründung wurde entsprechend fortgeschrieben. 
 
 
 

 
Hinweis zu Vogelschlag an Gebäuden: 
 
Es werden folgende Hinweise in den Textteil des Bebauungsplanes übernommen: 

 
Durch bauliche Maßnahmen soll der Vogelschlag an Glasflächen vermieden werden. 
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von gefahrvollen Durchsichten und Spiegelungen 
liegen in der Verwendung halbtransparenten Glases, hochwirksamer Markierungen und 
Abschattungen insbesondere an risikobehafteten, verglasten Gebäudekanten, 
Fußgängerbrücken/-durchgängen, transparenten Balkongeländern und Wintergärten. 
 
 
 
Hinweis zu Lichtemissionen: 
 
Es werden folgende Hinweise in den Textteil des Bebauungsplanes übernommen: 

 
Notwendige Beleuchtungen des öffentlichen und privaten Raumes sowie von baulichen 
Anlagen sollen technisch und konstruktiv so angebracht, mit Leuchtmitteln versehen 
und betrieben werden, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor vermeidbaren 
nachteiligen Auswirkungen durch Lichtemissionen geschützt sind. 
Beleuchtungsplanungen für den öffentlichen Raum sollen Aussagen zur 
Beleuchtungsstärke, Leuchtdichte, beleuchteter Fläche, Abstrahlungsgeometrie, zum 
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Farbspektrum und ggf. zur Regulierung der Beleuchtungsstärke treffen. Weitere 
Informationen können der LANUV-Info 42 (2018): „Künstliche Außenbeleuchtung – Tipps 
zur Vermeidung und Verminderung störender Lichtimmissionen“ entnommen werden. 

 
Vorsorglich wird auf das zum 01.03.2022 in Kraft getretene „Gesetz zum Schutz der 
Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften 
(BNatSchGuaÄndG)“ mit der Vorschrift „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen 
Auswirkungen von Beleuchtungen“ - § 41a BNatSchG – hingewiesen. Diese Vorschrift 
tritt zwar erst nach Erlass der Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 4d BNatSchG durch das 
zuständige Bundesministerium in Kraft, sollte aber bereits bei aktuellen Planungen 
berücksichtigt werden. 
 
 
Hinweis zum Ausgleich über Ökokonto: 
 
Gemäß Hinweis zum Ausgleich über das Ökokonto wird die Stadtverwaltung dem Rhein-Sieg-
Kreis zwecks Fortschreibung des Ökokontos nach Satzungsbeschluss eine Mitteilung über die 
verbindlich festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen einschließlich Artenschutz zukommen 
lassen. Das entsprechende Formblatt F4 – Bauleitplanung findet dabei Anwendung. 
 

 
Des weiteren wurde die v. g. Stellungnahme vom Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und 
Strategische Kreisentwicklung an die mit den Planungsleistungen zum „Verkehrsstich“ und zur 
„Gestaltung der Freianlagen“ beauftragten Fachingenieure weitergegeben mit der Bitte um 
Berücksichtigung in den weiteren Planungsprozessen. 
 
 
 
 
1.2.9 Stadt Siegburg, Abt. 641 - Sachgebiet Mobilität mit E-Mail vom 30.01.2023 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Das Amt für Mobilität und Infrastruktur - Sachgebiet Mobilität - teilt mit Schreiben vom 30.01.2023 mit, 
dass der Bereich der Ringstraße, der sich innerhalb des Plangebietes befindet, gem. städtischen 
Straßen- und Wegekonzeptes in einem Bereich liegt, der zukünftig (geplant für 2026) als Mischfläche 
ohne Trennung von Gehweg und Fahrbahn mit einem VZ 325 StVO bzw. als Tempo 20 Zone oder 
wahlweise „Shared Space“ auszuweisen ist. Es wurde überprüft und bestätigt, dass die Schleppkurven 
aus der Planstraße in die Ringstraße und umgekehrt für PKWs ausreichend bemessen sind (siehe 
anliegende Darstellung mit Schleppkurven). Das Fachamt geht davon aus, dass ein 
Begegnungsverkehr (ein- und ausfahrende Fahrzeuge) als seltener Fall im dortigen Bereich zu erwarten 
ist und aus diesem Grunde die Probleme mit möglichen LKWs an der Lieferrampe des Krankenhauses 
als gering einzuschätzen sind. Bei einem LKW sieht das Fachamt grundsätzlich eine störungsfreie 
Abwicklung gewährleistet. Hinsichtlich eines möglicherweise höheren Aufkommens von 
Anlieferverkehren hat das Helios-Klinikum in enger Abstimmung mit dem Amt für Mobilität und 
Infrastruktur sowie dem Amt für öffentlicher Ordnung der Stadtverwaltung ein Konzept vorzulegen, um 
ggf. Wartezonen außerhalb der Ringstraße vorzulegen bzw. Zeitfenster für die Anlieferung vorzugeben. 
Damit wird gewährleistet, dass auch zukünftig die Anlieferung des Klinikums im Rahmen der 
Umgestaltung der Ringstraße sichergestellt werden kann. 
 
Die „Planstraße“ (Verkehrsstich) wurde innerhalb des Bebauungsplangebietes in Abstimmung mit dem 
Amt für Mobilität und Infrastruktur als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung 
„Verkehrsberuhigter Bereich“ festgeschrieben. Dies entspricht auch der geplanten Nutzung sowie dem 
angestrebten Ausbau des neuen Verkehrssteges. 
 
Die rückwärtige Anlieferung von Geschäften an der Kaiserstraße über die Ringstraße (hier insbesondere 
Kaiserstraße 38) ist lediglich mit einem kleinen LKW bzw. auch mit Transportern möglich. Es wird noch 
einmal darauf hingewiesen, dass der Verkehrssteg eine Tonnenbeschränkung (max. 7,5 Tonnen) 
erhalten wird, um Schwerlastverkehre zu vermeiden. Grundsätzlich sollen die Anlieferverkehre in der 
Kaiserstraße zu den vorgegebenen Zeiten abgewickelt werden.  
 
Die Anlieferung der Ringstraße 62 kann nach Prüfung durch das Fachamt wie bisher erfolgen. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass es während der Bauzeit hier jedoch zu Einschränkungen kommen 
kann. Aus diesem Grund werden bereits im Vorfeld der Maßnahme Abstimmungsgespräche mit den 
Anliegern geführt, um hier entsprechende Lösungen zu finden. 
 
Das Plangebiet wird im Bereich der Burggasse auf die volle Breite der Burggasse erweitert (siehe dazu 
unter Punkt 3 a der Beschlussvorlage). Das Amt für Mobilität und Infrastruktur weist darauf hin, dass 
auch hier im Straßen- und Wegekonzept der Endausbau als Mischfläche ohne Trennung von Gehweg 
und Fahrbahn für das Jahr 2025 vorgesehen ist. So wird auch hier im Bebauungsplan die 
Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt. Das 
Fachamt bestätigt nach Prüfung, dass auch in diesem Bereich Zu- und Abfahrten über die 
Planstraße/Burggasse für PKWs uneingeschränkt möglich ist, dies auch im Begegnungsverkehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 
 

1.3.1 Helios Klinikum Siegburg mit Schreiben vom 25.04.2023 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und aufgrund der Zuständigkeiten an die 
Fachämter/-abteilungen Amt für Mobilität und Infrastruktur, Amt für Öffentliche Ordnung und Bauaufsicht 
weitergeleitet. 
 
 
Zu 1: 
Die Sicherstellung der Rettungswege des Helios Klinikums ist grundsätzlich nicht Thema des 
Bebauungsplanverfahrens Nr. 49/7. Das Helios Klinikum befindet sich außerhalb des 
Bebauungsplangebietes. Die Sicherstellung der Rettungswege erfolgt grundsätzlich über ein 
Brandschutzkonzept, das Gegenstand der jeweiligen Baugenehmigung ist. Es sind die entsprechenden 
Aufstellflächen für Feuerwehrfahrzeuge sowie Radien für Rettungsfahrzeuge gem. Brandschutzkonzept 
freizuhalten. Das Amt für öffentliche Ordnung als zuständige Fachbehörde ist grundsätzlich für die 
Freihaltung der Flächen verantwortlich. 
 
 
Zu 2: 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 49/7 wurde ein Schalltechnisches 
Prognosegutachten durch das Ing. Büro Graner + Partner Ingenieure erstellt, das als Anlage Bestandteil 
der Bebauungsplanbegründung ist. Um die Fragestellung zu klären, welche Auswirkungen das neue 
Verkehrsaufkommen (Verkehrsstich) auf das Helios Klinikum und insbesondere die Patientenzimmer 
hat, wurde das Ing. Büro um eine ergänzende Stellungnahme gebeten. 
Es wurden ergänzende Untersuchungen durchgeführt. Nach dem Berechnungsverfahren der 16. 
BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung - gemäß schalltechnischem Gutachten vom 25.09.2019 
wurden Tag-/Nachtwerte ermittelt und diese den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV für 
Krankenhäuser gegenübergestellt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass durch den Verkehr auf 
der Planstraße eine Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte zu erwarten ist, sodass die 
Forderungen des Schallimmissionsschutzes deutlich erfüllt werden. Es wird auf die Stellungnahme zum 
Schallimmissionsschutz vom 01.02.2024 (Graner + Partner Ingenieure) verwiesen, die als Anlage der 
Bebauungsplanbegründung beigefügt ist.  
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Zu 3: 
Die Sicherstellung der Krankenhausanlieferungen während der Bauphase ist nicht Gegenstand des 
Bauleitplanverfahrens. Die Stellungnahme des Helios Klinikums Siegburg wurde an die zuständige 
Fachstelle (Amt für Öffentliche Ordnung) innerhalb der Verwaltung weitergeleitet.  
Die Pareto als Bauherr des Bauvorhabens „Marktquartier“, das zukünftig über den neuen Verkehrssteg 
und damit über die Ringstraße erschlossen werden soll, erhält seitens der Stadtverwaltung den Hinweis, 
im Vorfeld die zukünftigen Anlieger/Mieter darüber in Kenntnis setzen, dass es insbesondere während 
der Baumaßnahmen „Verkehrsstich“ und „Gestaltung der Freiflächen“ im Geltungsbereich des 
Bebauungsplangebietes und auch später im Rahmen der Anlieferverkehre des Helios Klinikums zu 
Wartezeiten kommen kann. 
 
 
Zu 4: 
Das Bauvorhaben Schwesternwohnheim des Helios Klinikums ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. Die Stellungnahme des Helios Klinikums wurde jedoch an die zuständigen 
Fachämter innerhalb der Stadtverwaltung weitergegeben (Abteilung Bauaufsicht, Amt für Infrastruktur 
und Mobilität). 
In der Vergangenheit sind bezüglich des Bauvorhabens Abstimmungen zwischen dem Bauherrn und 
den Vertretern der Stadtverwaltung erfolgt. Es bestehen weiterhin Bedenken gegen die Planung. 
 
 
Zu 5: 
Die Zulässigkeit von Fahrzeugklassen innerhalb des Innenstadtbereichs ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens. Die Stellungnahme des Helios Klinikums wurde jedoch an die zuständigen 
Fachämter innerhalb der Stadtverwaltung weitergegeben (Amt für Mobilität und Infrastruktur). 
Im Siegburger Zentrum sind alle Fahrzeugklassen uneingeschränkt bzw. gem. der entsprechenden 
Verkehrszeichen im Straßenraum zulässig. 
 
 
Zu 6: 
Es gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung und Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ (UVV). 
Laut Straßenverkehrsordnung und Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ darf niemand beim 
Rückwärtsfahren gefährdet werden. Grundsätzlich ist das Rückwärtsfahren mit dem LKW nur mit 
Einweiser zulässig. Dies gilt auch für die Anlieferverkehre des Helios Klinikums. 
 
Gem. dem städtischen Straßen- und Wegekonzept ist für den Abschnitt der Ringstraße geplant, diesen 
zukünftig als Mischfläche ohne Trennung von Gehweg und Fahrbahn mit einem VZ 325 StVO bzw. als 
Tempo 20 Zone oder wahlweise „Shared Space“ auszuweisen (siehe Stellungnahme Amt für Mobilität 
und Infrastruktur, die unter Punkt 1.2.9 dieser Sitzungsvorlage behandelt wird). 
Im maßgeblichen Bereich der Ringstraße soll demgemäß zukünftig nur noch „Bewohnerparken“ möglich 
sein, heute ist zwischen 9 - 16 Uhr allgemeines Parken möglich, zukünftig sollen die Stellplatzflächen 
nicht mehr der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, um „Engpässen“ entgegenzuwirken und damit 
insbesondere die Anlieferverkehre des Helios Klinikums sicherzustellen und ein Passieren des neuen 
Verkehrssteges und damit die reibungslose Erschließung des Marktquartieres und der übrigen Anlieger 
zu gewährleisten. 
 
Im Rahmen der Planungsleistungen zum „Verkehrssteg“ wurde das mit der Planung beauftragte Ing. 
Büro um Prüfung gebeten, inwiefern die reduzierte Straßenbreite (geplante Nutzbreite des 
Verkehrsstegs gem. aktueller Planunterlage entspricht 5,50 m) Auswirkungen auf die Anlieferung des 
Helios Klinikums hat. Mit Hilfe von Schleppkurven wurde der Nachweis erbracht, dass 
Beeinträchtigungen aufgrund des geplanten Verkehrssteges nicht zu erwarten sind.  
 
 
Zu 7: 
Die Verkehrsbeschilderung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Die Stellungnahme 
des Helios Klinikums wurde jedoch an das zuständige Fachamt innerhalb der Stadtverwaltung 
weitergegeben (Amt für Mobilität und Infrastruktur). 
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1.3.2 Privatperson D mit Schreiben vom 19.06.2023 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
Im Zusammenhang mit den ISEK-Maßnahmen „Verkehrssteg“ und „Platz am Stadtgraben“ wurden die 
unmittelbar von den Planungsabsichten der Stadt betroffenen Eigentümer innerhalb des 
Bebauungsplangebietes ergänzend beteiligt. 
 
Im Rahmen dieses Beteiligungsformates wurde das beiliegende „Anwohner Kurzkonzept 
Freiraumgestaltung Steg zur Burg“ per E-Mail-Schreiben vom 19.06.2023 der Stadtverwaltung vorgelegt 
mit der Bitte um Berücksichtigung im Rahmen der weiteren Planungen.  
 
Das Anwohner Kurzkonzept wurde seitens der Stadtverwaltung zur Kenntnis genommen und an die mit 
den Planungsleistungen beauftragten Fachingenieure weitergeleitet mit der Bitte um Prüfung, inwiefern 
die Anregungen der Anwohner in die weitere Planung der Gestaltung der Freianlagen innerhalb des 
Plangebietes integriert werden können. 
 
Die Anregungen bestehen aus den Vorschlägen A-G. Im Rahmen des Planungsprozesses konnten die 
Wünsche der Anwohnerschaft gehört und wie folgt in den weiteren Planungen berücksichtigt werden:  
 
 
Zu A (Gartenbeete):  
Es wurde angeregt, einige zusätzliche Gartenbeete zur freien Verwendung durch die städtische 
Bevölkerung vorzusehen. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Zwischen den Sitzgelegenheiten 
werden Hochbeete aus Quadersteinen integriert, diese Hochbeete können durch die Bürgerschaft als 
Nutzbeete angelegt werden (urban gardening).  
 
Zu B (Kräuter- und Wildblumenwiese):  
Das Freiraumkonzept sieht vor, im westlichen Bereich eine „Schotterrasenfläche“ anzulegen. Dabei 
handelt es sich um eine Kräuterwiese. Auch die im östlichen Teil geplante „Obstwiese“ ist in der Planung 
mit einer Kräuterwiese vorgesehen. Von daher ist diese Anregung bereits Bestandteil der Planung. 
 
Zu C (Stauden-Strauchpflanzung vor Stadtmauer):  
Das Freiraumkonzept sieht vor, vor der historischen Stadtmauer eine Staudenbepflanzung mit in Teilen 
Natursteinbefestigung zu realisieren. Die Anregung ist bereits Bestandteil der Planung. 
 
Zu D (Abgrenzung Anwohner):  
Die angrenzenden Grundstücke werden gem. Freiraumkonzept durch eine Rahmenpflanzung aus 
Blütensträuchern abgetrennt und geschützt. Die angrenzenden Grundstücke Ringstraße 52 und 54 
werden zusätzlich durch eine Gabionen-Zaun-Mauer (Höhe 180 cm) von der öffentlichen Freifläche 
abgetrennt, da diese Grundstücke bisher nur eine kniehohe Mauer als Abgrenzung besitzen. Die 
Gabionen-Mauer wird durch die Vorpflanzung in die Fläche integriert. Demnach ist eine 
Abstandspflanzung zu den Anwohnern bereits Bestandteil des Freiraumkonzeptes. 
 
Zu E (Fledermauskästen):  
Im Zuge der Abrissmaßnahmen wurden vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfungen durchgeführt. In 
diesem Zusammenhang wird auf die Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Beurteilung – Abbruch der 
Bestandsgebäude Burggasse 3 (Ing. Büro Ginster), Dezember 2022, verwiesen, die als Anlage 
Bestandteil der Bebauungsplanbegründung ist. Gem. Ergebnis des Fachbeitrages wurden 
Vermeidungs- und Artenhilfsmaßnahmen in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen und 
Erläuterungen in der Bebauungsplanbegründung ergänzt. Die Einschätzung der artenschutzrechtlichen 
Belange kommt zu dem Ergebnis, dass mit dem Rückbau der Gebäude bei Anwendung der 
Vermeidungs- und Artenhilfsmaßnahmen Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes nicht zu erwarten sind.  
 
Zu F (Bestandsbäume):  
Die Bestandsbäume auf den Grundstücken Ringstr. 52 bis 56 sind von der Planung nicht tangiert.  
 
Zu G (Bäume vor dem Steg):  
Im westlichen Bereich der öffentlichen Grünfläche wird der gradlinige Verlauf der Stadtmauer und des 
vorgelagerten Stadtgrabens gem. Grünflächenkonzept durch die Anordnung der Bäume aufgenommen. 
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Sandspielbereich und Sitzgelegenheiten erhalten Schattierungen durch weitere Baumpflanzungen. Die 
Reduzierung der sozialen Kontrolle durch zusätzliche Baumpflanzungen entlang des Steges ist nicht 
Teil des Gesamtkonzeptes, dafür kann ein ökologischer Mehrwert durch einige zusätzliche 
Baumpflanzungen auf der „Spielplatzseite“ erzielt werden. Diese Anregung wurde im 
Gestaltungskonzept berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 Privatperson E mit Schreiben vom 18.10.2023 
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Stellungnahme der Stadtverwaltung:  
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Ausgestaltung der Grenzbereiche erfolgt im Rahmen der dem Bebauungsplanverfahren 
nachgelagerten Planungen zur Umsetzung der ISEK-Maßnahme in Zusammenarbeit mit den 
beauftragten Ingenieuren in Abstimmung mit dem Eigentümer des benachbarten Grundstücks.  


